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Greuelmärchen für
Zivilverteidigungs-
Gegner

Das Zivilverteidigungsbuch, das

rote, ist kein schönes Buch. Es hat
manche Leute braun, andere schrecklich

rot sehen lassen und die Kritik
war lebhaft auf dem Platze.
Mancherlei Eidgenossen haben kein gutes

Haar an den Herausgebern lassen

wollen. Wenn man den Kritikern,

Verächtern und denen, die das

Buch verteufelten und noch
verteufeln, die es zurückschickten,
verbrannten, nicht schnell genug auf
oder in den Kehrichteimer werfen
konnten, - wenn man ihnen glauben

darf, so ist es sogar ein rechter
Schmarren, den jede Putzfrau in
Bern hätte besser schreiben können.

Aber es ist auch dort, wo es recht
anschaulich schildert, was ein
möglicher Feind tun könnte, noch
verhältnismäßig zahm und harmlos

gegen das, was sich die Zürcher
und die Bundes-Polizei vor ein paar
Tagen als Bürgerschreck ausgedacht
haben. Das geht schon wirklich auf
keine Kuhhaut mehr, das geht nicht
einmal mehr auf die Haut eines
währschaften preisgekrönten Munis,

was da den braven Schweizer
Mannen und Frauen aufgerupft
wird. Es ist eine Greuelgeschichte
übelster Art. Aber hören wir sie

selbst:

Wie bereits am Freitag vom Eidgenössischen

Justiz- und Polizeidepartement
mitgeteilt wurde, ist eine Angestellte

der Zürcher Stadtverwaltung
wegen verbotenen Nachrichtendienstes

festgenommen worden. Die
von der Bundespolizei zusammen mit
der Stadtpolizei Zürich durchgeführten

Ermittlungen ergaben nach dem
Wortlaut der amtlichen Mitteilung
folgendes:

«Die beschuldigte Angestellte hat nach
ihrem Geständnis in den Jahren 1964
und 1965 Alexej Sterlikov, inzwischen

zurückberufener Erster Sekretär
der sowjetischen Botschaft in Bern,
und in den Jahren 1968 bis 1970
Ion Croitoru, Zweiter Sekretär beim
Handelsdienst der rumänischen
Botschaft in Bern, zahlreiche Papiere der
Einwohnerkontrolle in Zürich, nämlich

Blanko-Niederlassungsbewilligun-
gen und Schriftenempfangsscheine,
Bestätigungsformulare, Schreibpapier der
Amtsstelle mit Briefkopf und dergleichen

übergeben, den genannten
ausländischen Funktionären genaue
Auskünfte über die Einwohnerkontrolle
erteilt und ihnen hinsichtlich städtischer
Beamter sowie vieler anderer Personen

Angaben gemacht. Ferner hat
Croitoru mit der beschuldigten
Angestellten konspirative Vereinbarungen
hinsichtlich von Zusammenkünften
getroffen und ihr Aufträge im
Zusammenhang mit toten Briefkästen (wobei
unter anderen der Hausbriefkasten
einer großen zürcherischen Tageszeitung

benutzt wurde) erteilt.»

Wer so argumentiert, wie die
Kritiker und Gegner des

Zivilverteidigungsbuches argumentiert und
geredet haben, der muß jetzt sagen
und fragen: Also, was die den Leuten

weismachen wollen! 's ist nicht
zu glauben! Für wie blöd halten
die uns in Zürich oder Bern eigentlich?

Das ist Volksverdummung,
besonders bei dem Stil, der da
geschrieben wird. Wir Schweizer
Frauen sind schon dumm genug,
als daß man uns nicht noch dümmer

hinstellen müßte. Selbst im
Konsum, gällezi Frau Hunkelmül-

ler? Man kann ja, aber nicht
gerade derenweg; so unterentwickelt
sind wir denn doch nicht

Man kann. So reden meine ich.
Aber das ändert nichts an der
Tatsache, daß die Beispiele in der
Zivilverteidigungsfibel gegen die
Wirklichkeit in Zürich wie naive Märchen

anmuten. Sie sind entschärft
und harmlos genug, jenen braven
Bürgern, die sich über das viele
Geld ärgerten, das mit der Herausgabe

des Büchleins sinnlos
verschleudert wurde, ihren teuren - in
finanzieller Hinsicht teuren - Schlaf

zu erhalten, den zu stören sie der

Zivilverteidigungsfibel so furchtbar
übelgenommen haben. Das Moskauer

Wiegenlied von Zürich, für das es

in dem Fall Buttex in Lausanne eine

genaue Parallele gibt, paßt freilich
schlecht zu solchem Schlaf. Aber
werden sie die Zusammenhänge
sehen und ihren Nebel gespaltet
haben wollen? Und grad noch

derenweg, daß sogar Häfelischülern

- für die sie ihrer Meinung nach

von den Verfassern der
Zivilverteidigungsfibel gehalten wurden -
ein Licht aufgehen mußte! Till

NEBELSPALTER tl
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